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EIEN DEAL

Zrof. Dr. Dietrid) Schindler
1890—1948.

Don Brof. Dr. Mar Huber.

An dem am 10. Januar 1948 nad) kurzer Krankheit uner-
wartet dabingerafften, noch auf der Höhe des Lebens jtehenden
Profeffor Dietrich Schindler hat Fürich, unfer Land und die
Rechtswiffenichaft eine Verjönlichkeit von ungewöhnlichen
Eigenschaften verloren. Wenn Bedeutung und Umfang feines
Wirtens der Öffentlichkeit faum genügend bekannt waren,
jo lag dies nicht zum wenigjten daran, dag Schindler ein Mann
war, der fich nie in den Vordergrund drängte und der aus
einem großen DVerantwortungsbewußtjein heraus nicht mehr
übernehmen wollte, als er mit der ihm eigenen Gründlichteit
und feinem Drang zur Dertiefung bewältigen zu fönnen
glaubte. Troß des allzu frühen Abjchluffes diefes Lebens ift
die Leiftung PVrofeffor Schindlers eine große und vieljeitige
gewefen und berechtigte noch zu hohen Erwartungen. Die
Lüde, die er binterläßt, ijt groß.

Dietrich Schindler entjtammte einem Gejchlecht, das jeit
Fahrhunderten dem Lande Glarus viele verdiente Männer
gejtellt hat. Sein Urgrogpater, Landammann Dietrich Schind-
ler, batte in den DVierzigerjahren des le&ten Yahrhunderts
einen Zweig der Familie nach Bürich verpflangzt, der feither

Dergleiche Neue Zürcher Zeitung vom 12. Januar 1948 (Morgenausgabe)
Nr. 65 und vom 14. Januar 1948 (Morgenausgabe) Nr. SI; Hans Wehberg
in Friedenswarte 1948, Nr. 1/2; Baul Suggenheim in den Mitteilungen
der Schweiz. Gefellfchaft für die Vereinigten Nationen 1948, Nr. 1/2; Mar
Huber im Jahrbuch der Schweiz. Vereinigung für internationales Necht -
für 1947, und Hans Nef im Jahresbericht der Univerfität Sürich 1947/48.
Ein Band gefammelter und nachgelaffener Schriften mit einer volljtändigen
Bibliographie erjcheint 1948 im Verlag Schulthez & Co., Sürich.
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dafelbjt fich vielfach mit Zürcher Familien verbunden und in
der zürcherifchen und jchweizerifchen Jnduftrie Bedeutendes
geleijtet hat und auch im öffentlichen Leben Sürichs hewvor-
getreten ijt. Sp ift der als Sohn des Dr. h.c. 9. Schindler-
Huber am 3. Dezember 1890 in Bürich geborene und dafelbft
aufgewachjene Brofefjor Schindler eine mit Zürichs Tradition
eng verbundene PBerjönlichkeit gewefen.

Er duccplief die Schulen der Vaterftadt, befuchte die zwei
erjten Klafjen des kantonalen Gymnafiums, um bernac auf
Wunjeh der Eltern in die Oberrealfchule überzutreten, da der
Dater, der, von der Seideninduftrie bertommend, in die Lei-
tung der Maschinenfabrik Oerliton eingetreten war und mit der
ihm eigenen Energie diejes Unternehmenerfolgreich führte, den
Sohn für feine Mitarbeit und Nachfolge heranzieben wollte. Die
alljeitige Begabung Dietrich Schindlers ließ ihn auch für die
Laufbahn des Elektrotechnikers und Fnduftriellen fehr befähigt
erjcheinen; doch der Züngling fühlte in fich eine Neigung zu
einer wijfenfchaftlichen Tätigkeit oder einer folhen im Dienfte
des Staates. Sp ergriff er das Studium der Nechts- und
Staatswiljenfchaften, das er in Zürich 1916 mit der Bromotion
zum Dr. jur. mit der feltenen höchjten Auszeichnung abfchloß.
Seine Difjertation behandelt „Die Rechtsbeziehungen zwifchen
Bund und Kantonen im Heerwefen.“ Da feine Studienzeit
zum größten Teil in die Zeit des erjten Weltkrieges fiel, ver-
brachte er Diefe, nach einigen Semeftern in Berlin und Leipzig,
bauptjächlich an der Univerfität Zürich, wo namentlich Frit
Sleiner für ihn von Bedeutung war.

Nach Abjchlug des Doktoreramens machte er, dem Wunfche
des Vaters folgend, eine Praris in der Verwaltung der
Majchinenfabrit Derliton, um allenfalls doch noch fich der
wirtjchaftlichen Tätigkeit zu widmen. Aber diefer mit ernft-
baftem Willen unternommene DVBerfuch beftärkte Schindler
nur in der Überzeugung, daß die Jurisprudenz und die Politik
als Wiffenfchaft feine Lebensaufgabe jein follten. Die Folge
hat bewiejen, daß er fchon jung ein Elares, abgewogenes und
durch feine äußeren Einflüffe und Attraktionen beirrbares
Xrteil hatte. Dietrich Schindler hat in gerader, wubig auf-
fteigender Linie, die ein ficheres Reifen verbürgte, an der
BSürcher Univerfität die Laufbahn des Hochjchullehrers und
gleichzeitig des wiljenfchaftlihen Schriftitellers verfolgt.
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1921 habilitierte er jich als Privatdozent für Allgemeines
und Schweizeriiches Staats- und Derwaltungsrecht mit einer
Schrift „Uber die Bildung des Staatswillens in der Demp-
kratie.“ Don diejer Arbeit urteilte Fleiner, als Begutachter
der Fakultät, day jie geijtige Gelbjtändigkeit, ein Ringen nad)
tiefer Erfajjung der Erfcheinungen und eine hervorragende
Urteilskraft zeige und den Beweis einer wirklich wiffenfchaft-
lihen Begabung erbringe. Damit hatte Fleiner die Eigen-
Ihaften bezeichnet, die, in ftetiger Reifung und Vertiefung,
Schindlers Arbeitsweile und gefamte wiffenjchaftliche Leijtung
charakterijieren. Die Habilitationsjchrift ift aber auch typifch
für die Art, in welcher Schindler die jtaatsrechtlihen und
völferrechtlihen Probleme angefaßt hat. Nicht nach formalen
Normen, gemäß denen der Ötaatswille zujtande kommt,
wird bier gefragt, jondern die hinter jenen Normen liegenden
piocbologifch-ethiihen Fragen werden gejtellt: wie entjteht
aus indivivuellem Willen jtaatliher Wille und wie vereinigt
jich mit der Fdee der Demokratie die Unterwerfung der Minder-
beit unter eine Mehrheit? Später (1931) bat Schindler auf
einer breiteren Grundlage und in pbilofophifcher Vertiefung
dieje Probleme in einem feiner Hauptwerte „Berfaffungstecht
und joziale Struktur“ (2. Aufl. 1944) behandelt.

1921/22 verbrachte Schindler mehrere Monate an der
berühmten Law School der Harvard Univerfität in Cambridge
(Maff. USA.), wo er jich intenjiv mit ameritanijchem Staats-
techt befaßte und feinen Horizont erweiterte. Er hat in der
Folge verjchiedene Arbeiten über Rechtsverhältniffe in den
Dereinigten Staaten und die dort gebräuchlichen Methoden
des jurijtifchen Unterrichts veröffentlicht.

Seit 1924 las er auch über Völkerrecht, wurde 1927 Extra-
ordinarius und 1956 ordentlicher Vrofejjor für Staats- und
Derwaltungsrecht, Bölkerrecht und Nechtspbilofopbie.

Parallel mit feiner Lehrtätigkeit entfaltete jich jein wiljen-
Ihaftliches Schrifttum, das zwar wenige umfangreiche Bücher
umfaßt, aber eine jehr große Zahl von kleineren Abhandlungen,
die jich Durch Präzifion, Gedankenreichtum und jolide Fundie-
rung auszeichnen und in ihrer Gefamtheit ein wertvolles
geijtiges Vermächtnis darjtellen. Die größte völkerrechtliche
Arbeit Schindlers, „Die Schiedsgerichtsbarkeit feit 1914, Ent-
widlung und heutiger Stand“, die 1958 im Handbuch des VBölker-
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rechts (Verlag Kohlhammer, Stuttgart) erichien, ift wohl eine
der beiten Darjtellungen diefer Materie, indem fie jachliche
DBolljtändigkeit und juristische VBräzifion mit geogem Verjtänd-
nis für die rechtlichen und politifchen Grenzen diejes wichtigen
Mittels der Friedenserhaltung verbindet. Die Unterfcheidung
zwilchen rechtlichen und nichtjuriftiichen Streitigkeiten und die
Wege zur Beilegung der legtern hat Schindler auch noch in andern
Schriften behandelt; es ift in der Tat ein zentrales Problem für
alle Bemühungen um eine organifatorifche Friedensjicherung.

Es ift ein charafteriftifcher Zug der wiffenjchaftlichen Arbeit
Schindlers, daß er, bei aller ftreng juriftiihen Behandlung des
pofitiven Rechtes, die auch für ihn ftets die erjte und unmittel-
bare Aufgabe des Yuriften bildet, immer nach den außer-
rechtlichen Gegebenheiten des Rechtes und des Staates jucht.
Diefe find teils foziologifcher und pjpchologifcher Natur, teils
find es die Werte, welche die ethifchen, le&tli im Tran-
Tgendenten begründeten Forderungen darftellen, die den Inhalt
der Rechtsnormen beitimmen follen. Bei diefer Betrachtungs-
weife wird das AJuriftiiche weder mit dem Außerrechtlichen
vermifcht, noch werden Jie bloß nebeneinander geitellt, jondern
in ihrer wechjelfeitigen DBedingtheit, in ihrem dialektijchen
DBerbältnis erfaßt. Das Necht kann nicht wirkliches, geltendes
Recht fein, wenn ihm nicht durch den Staat die Macht der
überindividuellen Gemeinschaft geliehen wird, die Macht des
Staates ift aber nur bloße, der Willkür ausgelieferte Gewalt,
wenn fie nicht durch das Recht beftimmt ift, das felber feine
Grundlage und feinen Maßjtab nicht im bloßen gejeggeberifchen
Willen des Staates, fondern in den jenfeits des Staates liegenden
Werten menfchlicher Eriftenz hat. Die Betrachtungsweife, die
das Auger-Rechtliche miteinbezieht, gibt auch darüber Auf-
Ichluß, warum äußerlich gleiche VBerfafjungen in verjchiedenen
Ländern ganz verjchieden ficb auswirken, und welches Die
fozialen, pipifchen und ethiihen VBorausjegungen find, unter
denen ein ftaatsrechtliches Syitem, 3.3. die Demokratie, ihrem
MWefen entjprechen und treu bleiben kann. }

Wie er in feinem Bub „Derfaffungsreht und foziale
Struktur“ es für das Staatsreht getan, jo hat Schindler,
namentlich in feinen 1933 an der Haager Akademie gehaltenen
Dorlefungen ‚‚Contribution & l’etude des facteurs socio-
logiques et psychologiques du droit international‘, für das
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Bölkerrecht die Wege für die Zufammenhänge des Rechtes mit
den außer-rechtlichen Gegebenheiten nachgewiejen.

Eine feiner legten Publikationen (1947), das Vorwort zu

der deutfchen Ausgabe des Buches ‚„‚The outlock for inter-
national Law“ des Orforder Profefjors Drierly, eines ihm
fongenialen BVölterrechtlers, ift charakteriftiich für die QAUb-

gewogenbeit des Urteils und die Einficht, mit der Schindler

Mefen und Entwidlungsmöglichkeiten des internationalen

Rechtes beurteilte.
In der feit dem Ende des erjten Weltkrieges anbebenden

großen geiftigen Auseinanderfegung über die Grundlagen der

Rechtswiffenfchaft, d.b. über den Gegenjat einerjeits zwijchen

dem Bofitivismus,der jeit der Mitte des 19. Zahrhunderts außer-

halb der katholifchen Wifjenfchaft ganz vorherrfchend gewejen

war, und der ihm verwandten abjtratten Zurisprudenz und

anderjeits den neuen Strömungen, Die, in Anktnüpfung an die

alte Überlieferung des Naturrechts, die Jurisprudenz als eine

auf Werte und auf die menjehlihe Perjon als legte Grund-

lage fih aufbauende Wilfenfchaft betrachten, hat Schindler mit

Entfchiedenbeit fich auf die legtere Seite geftellt. In einer 1944

veröffentlichten Abhandlung „Sedanten zum Wiederaufbau

des Dölkerrechts“ hat er feine Dentweife mit großer Klarheit

zum Ausdrud gebracht.
Wiffenfchaftliche Forfhung und deren Auswertung in der

atademifchen Lehrtätigkeit und in wiljenfchaftlihem Schrifttum

find noch bei weitem nicht die Gejamtheit der Aufgaben des

Hochichullehrers. Die Anleitung von Studenten zur Wahl und

Ausarbeitung von Doktordiffertationen ift, bei der jtets wachjen-

den Zahl der Studenten, eine mühjfame und zeitraubende

Arbeit, der fich Schindler mit großer Gewiffenbaftigteit gewid-

met bat. Er ftellte hohe Anforderungen, war aber auch unet-

müpdlich in der Förderung der Gewilfenbaften und Tüchtigen.

Als Mitglied der Fakultät, deren Dekan er 1952/54 war, hat

Schindler auch an der Verwaltung der Univerjitätsgejchäfte

intenfiv Anteil genommen; feine Sachtenntnis, Objektivität

und Ronzilianz machten ihn bier wie überall jonjt zu einem

außerordentlich wertvollen Glied eines Berwaltungstollegiums.

Schindlers Lehrtätigkeit befchräntte fich nicht auf Die

Zürcher Hochiehule. Dreimal war er aufgefordert worden, an

der Academie de Droit international im Haag, in deren
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Ruratorium er 1947 als eine international anerkannte Autorität
des Dölkerrechts berufen wurde, DBorlefungen zu balten.
Aus Deutjchland, Schweden, Ftalien, Spanien waren ähnliche
Einladungen erfolgt. Seine große Sachkenntnis und Sachlich-
keit des Urteils, die Klarheit und Ruhe jeines Vortrages und
feine, bei aller perfönlichen DBefcheidenheit, eindrudsvolle
Erfeheinung machten Schindler zu einem ausgezeichneten
Erponenten jchweizerifher Wiljenichaft im Auslande.

Gelehrte Vereinigungen boten weitere Gelegenheit zur
Betätigung auf den ihm bejonders vertrauten Gebieten. In
der Schweiz. Vereinigung für internationales Recht, deren
Doritand Schindler feit 1958 angehört hatte, hielt er wiederholt
Dorträge. Seit 1937 war er Ajjocie des Institut de Droit
international. Als Präfident des Comite suisse und Mitglied
der Conference permanente de coordination des hautes etudes
internationales nahm er regen Anteil an der internationalen
wijjenfchaftlihen Bufammenarbeit.

Wie hoch er au in der Heimat gefchäßt war, beweijt der
Umjtand, daß die jchweizerifchen Mitglieder der Cour per-
manente d’Arbitrage, denen das DVorfchlagsrecht für den
Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag zulam,
Schindler als Randidaten für die Neuwahlen der Nichter, die
der DVölterbund 1939 hätte vornehmen jollen, einjtimmig
vorgeschlagen hatten. Der Ausbruch des Krieges verhinderte
diefe Wahlen. Durch feine perfönlichen Eigenfchaften und feine
Dorbildung wäre Schindler zum hohen internationalen Nichter-
amt im bejonderen Maße geeignet gewejen.

Neben diefe große atademijche und wiffenfchaftliche Arbeit
trat eine mit der Zeit fich erweiternde Tätigkeit auch auf
andern Gebieten, insbefondere der Volitit. Nur durch äußerte
Arbeitfamkeit und planmäßige Ausnugung der Zeit konnte
ein fo gewiffenhafter Mann wie Schindler den übernommenen
DVerpflichtungen nahtommen. Was als politiihes Wirken zu
betrachten ift, liegt weniger auf dem Gebiet der unmittelbaren
Mitwirkung in Behörden und in einer Partei, als in der Teil-
nahme an dem geiftigen Rampf, der mit dem politischen
Leben verbundenift. Zwar hat Schindler eine kurze Zeit dem
Zürcher Rantonsrat angehört; auch war einmal ernitlich von
feiner Wahl in den Regierungsrat die Rede. Er fah aber bald,
daß man den Forderungen der Wiffenjchaft und des Lehramtes
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und denjenigen des aktiven Politikers nicht gleichzeitig wirklich

genügen kann. Sp zug fih Schindler aus der eigentlichen Bolitit

zurüd, obwohl er dem Bentralorjtand der Freifinnigen Partei

angehörte. Aber in Artikeln, in Seitjehriften und Seitungen

äußerte ex jich nicht fehr oft, aber immer mit Gewicht über

Fragen der inneren und äußeren Politit. Don bejonderer

Bedeutung waren feine polemifchen Artikel über die durch

den Weltkrieg aufgeworfenen Probleme des Notrechts und

der bundesrätlihen DVollmahten und zur Verteidigung der

ichweizerifchen Neutralität auf dem Gebiete der Vrefjefreiheit

und der Wirtfchaftspolitit gegen die Bumutungen der von den

Adeen des Nationaljozialismus beeinflugten deutjchen Wiljen-

Schaft. Die befondere Denktweije Schindlers, die im Recht immer

den Blid auch auf das Außer-rechtliche offen hielt, war überaus

fruchtbar für eine Behandlung politijcher Probleme von einem

boben geijtigen Niveau aus.
Die größte mittelbar politifche Leitung — eine mit viel

Zeitaufwand und hoher Verantwortung belajtete — war es,

daß er in dem für die Schweiz jo gefabrvollen Jahre 1940

das Präfidium des Verwaltungstomitees der Neuen Bürcher

Zeitung übernahm und duch die jehwierigen Rriegs- und

Nachkriegsjahre hindurch bis zu feinem Tode innehatte. Die

Verantwortung, die mit der Führung eines bedeutenden

politiiehen Blattes verbunden it, ift jtets eine große, aber wenn

diefe in Rriegszeiten in einem kleinen neutralen Lande zu tragen

ift, fo wächlt fie ins Gewaltige. Sein innerlich abgeklärtes

MWefen, feine Feftigkeit in den Grundjägen, jein Sinn für Maß

befähigten ihn für diefe jchwierige Aufgabe. Sein Interefje

bejehräntte fich indejfen nicht auf die ihm als Staatsredhts-

und Dölkerrechtstundigen naheliegenden Gebiete der Bolitik,

fondern umfaßte alle Ajpette eines großen Zeitungsunter-

nehmens, auch den literarifchen Teil. Die vielfeitigen geijtigen

Antereffen hatten Schindler auch bewogen, während Fahren

die Neue Schweizer Rundfchau zu betreuen.

Eine politifche Aufgabe hatte Schindler auch damit über-

nommen, daß er den fchweizerijchen Freifinn 1947 bei der

Stündung der „Liberalen Internationale“ in Oxford vertrat.

Die Gedanken, die für ihn bei diefem Verfuch einer Bujammen-

faffung der in der heutigen Seit in einem jo jchweren Kampf

mit den Gegenjtreömungen des Totalitarismus und Rollektivis-

2
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mus liegenden liberalen Kräften bejtimmend waren, bat er
in einer vor Studenten gehaltenen Rede „Freiheit als Aufgabe“
dargelegt und als ftolgeften und tiefjten Ausdrud des Freiheits-
gedantens das auch auf ihn zutreffende Wort Alerandre Binet’s
genannt: Je veux l’homme maitre de lui-meme, afın qu’il
soit mieux le serviteur de tous.

Der Politit im höheren Sinne, dem Staat und dem Lande
bat Schindler font noch auf mannigfache Weife gedient: einmal
duch Erftattung zahlreicher und wichtiger, namentlich völfer-
rechtlicher Gutachten für den Bundesrat, jodann durch !lber-
nahme von Miffionen, insbefondere der undankbaren Aufgabe
der Dertretung der Schweizerischen Fnterejjen gegenüber den
Forderungen der Alliierten auf deutjche, in der Schweiz
liegende Vermögenswerte.

An den beiden Weltkriegen hat Schindler als Offizier
zuerjt in der Artillerie, feit 1921 in der Zuftiz lange Dienit-
zeiten abfjolwiert. Er bekleidete, exit als Major, nachher als
Oberitleutnant, die Stellung eines Großrichters des Divifions-
gerichtes 7b. Später wurde er dem Oberauditor zugeteilt,
in welcher Stellung er namentlich als jurijtifcher Berater des
Armeejtabes, feit 1940 mit dem Grade eines Oberiten, wirkte.
In den Fahren 1943—1945 war er zum Eidg. Zuftiz- und
PVolizeidepartement für Prefjefragen abtommandiert. Sowohl
feine richterliche wie feine begutachtende Tätigkeit war von
jeinen DBorgefegten hbochgejchäßt.

Seit dem Jahre 1946 gehörte er dem Fnternationalen
Romitee vom Roten Kreuz an. In diefer Stellung kamen ihm
feine großen völterrechtlihen Kenntnifje, jeine diplomatifchen
Talente und Sprachkenntniffe jehr zu ftatten. Mit Erfolg
leitete er in den Jahren 1946 und 1947 die Verhandlungen der
Rotktreugvertreter bzw. der Negierungserperten über Die
Repifion der Genfer Konvention auf Grund der Erfahrungen
des le&ten Rrieges.

Noch ift eines Gebietes zu gedenken, auf dem Dietrich
Schindler zwar in der Stille gewirkt hat, das aber für feine
ganze Haltung fowohl als Menjchen wie als juriftifchen Denters
bejtimmend war. Bon feinem Elternhaus her hatte er den Sinn
für die chriftlihen Grundlagen des Lebens, und er blieb der
angeftammten Kirche verbunden. Der Gemeinde Bolliton
diente er während mehreren Fahren als Kirchenpfleger und
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dem Kicchenrate als Gutachter. Auch hat er die Sujammen-

hänge feiner wiffenfchaftlihen Arbeit mit den Grundlagen

feiner inneren Haltung in einzelnen kleineren Schriften dar-

gelegt, jo in dem Dortrag „Die Stellung des Chrijten zum

Staat“ und in mebr pbilojophifher Weife in der Schrift

„Wiffenfchaft und Glaube“ (aus den Publikationen der Marie

Sretler-Stiftung). Hier lagen die tiefjten Wurzeln des hohen

Ethos, welches das juriftifche, pbilofopbiiche und politijche

Schrifttum Schindlers belebt und Ddiefem fein bejonderes

Sepräge gibt.
Sm Fahre 1921 hatte Dietrich Schindler feine eigene Familie

mit Gifela Amsler aus Schaffhaufen begründet. Zn dem

barmonifchen Kreife wuchjen vier Kinder auf. Das Schindler-

ihe Haus war auch eine Stätte geiftiger Gajtfreundjchaft, wo

fich nicht felten hervorragende Perjönlichkeiten des Auslandes

mit den Vertretern des zürcherifchen kulturellen Lebens trafen.

Die Bedeutung Dietrich Schindlers lag zunächit in feiner

wiffenfchaftlichen Leiftung, die durch Zuverläfjigkeit und Tiefe

der Forfchung, aber auch durch die Weite des Horizontes ji)

auszeichnete. Sein Geijt bejag Sinn für Map und den Sinn

für das Wefentlihe und Bedeutende, Dadurch verfiel er, troß

feiner tiefen Heimatverbundenbeit, nie in nationale Enge,

vermochte aber aus dem gleihen Grunde auc die lebens-

wichtigen Fragen unferes nationalen und internationalen

Dafeins von einem Niveau aus zu behandeln, von wo jie jedem

aufgejchloffenen und dentenden Menjchen verjtändlich werden.

Sn einer Zeit, wo die Grundlagen unferer Demokratie und

unferer Neutralität in Frage gejtellt werden, it die Aufgabe

der fchweizerifchen Staats- und Dölkerrechtswiljenichaft be-

fonders verantwortungsvoll für das Land und jogar über

diefes hinaus. Das Verfhwinden eines juriftiichen und poli-

tifchen Denters wie Schindler bedeutet deshalb einen jehweren

Berluft. Der Berluft ift um fo größer, als auch die menjchlichen

Eigenjaften Schindlers, feine poınehme Burüdhaltung, jeine

Freiheit von perjönlihem Geltungsbedürfnis, feine nicht

blendende, aber auf die Dauer überzeugende und gewinnende

Art des Umgangs mit Menfehen ihn befäbigten, auch nad)

augen ein berufener Vertreter bejten jehweizeriichen Geijtes-

gutes zu fein.


